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Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 48b Abs. 1 Satz I des Einkommensteuergesetzes (ESIG)

Firma/Herrn/Frau

| .'ma,4r'omame. Nane Guido Bahlingel

Rechtsform Einzeluntetnehmen

Anschrift Römbrstrasse2/1,79588Efringen-Kirchen

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach S 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 23.02.20'l'l bis zum 31.12.2013.

Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leisiungsempfänger im Originalauszuhändigen, wenn sie aufeinen bestimmten Aufrtag
lautet. lsl die Bescheinigung füf einen Zeilraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigtwerden. Das O ginal isi mil
Dienstsiegel, Unteßchrill und Sicherheilsnummer versehen. Um eine Haftung fürden Steuerabzug zu vermeiden,
hat der Leistungsemplänger im Sinne des S,rg Abs. I Satz't EStG die Möglichkeit, die Richtjgkeitder Freistel-
lungsbescheinigung beim Bundeszentralamt für steuern zu überprüfen. Das Bundeszentralamt für Steuem wird
dem Leislungsempfänger im Wege einer elektronischen Abfiage Auskunfr überdie beim Bundeszenlralamt für
Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen erteilen (hltpJ/www.bzst.de). Dazu sollen die Daten beim
Bundeszentralamt für Sleuem gespeiched und beieiner elektronischen Abfrage den Leistungsempfängem bekanni
gegeben werden. Die Befreiung von der Pflichl zum Sieuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gülligkeits-
zeitraumes und/odeffürdie o.g. Bauleistungen geleislet werden- Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leislungsemp-
fängers mit Gegenansprüchen gegenüberdem Leistenden stehl einerZahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten,
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